
 

Textgegenüberstellung 

geltende Fassung vorgeschlagene Fassung 
Artikel IV – Änderung des Telekommunikationsgesetzes 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich Ausnahmen vom Anwendungsbereich 
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für 

Kommunikationseinrichtungen (wie insbesondere 
Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen), die 
ausschließlich für Zwecke der Landesverteidigung 
errichtet und betrieben werden. Die Frequenznutzung 
ist jedoch mit dem Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie einvernehmlich 
festzusetzen. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für 
Kommunikationseinrichtungen (wie insbesondere 
Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen), die 
ausschließlich für Zwecke der Fernmeldebehörden 
errichtet und betrieben werden. 

(3) Auf das Anbieten von 
Kommunikationsdiensten und das Betreiben 
von Kommunikationsnetzen findet die 
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 
194/1994, keine Anwendung. 
 

 

(4) Die Zuständigkeiten des Kartellgerichtes, des 
Bundeskartellanwaltes sowie der 
Bundeswettbewerbsbehörde bleiben unberührt. 
 

(4) Die Zuständigkeiten des Kartellgerichtes 
sowie der Bundeswettbewerbsbehörde bleiben 
unberührt. 
 

Marktanalyseverfahren Marktanalyseverfahren 
§ 37. (1) Die Regulierungsbehörde führt von 

Amts wegen unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaften in 
regelmäßigen Abständen, längstens aber in einem 
Abstand von zwei Jahren, eine Analyse der durch die 
Verordnung gemäß § 36 Abs. 1 festgelegten relevanten 
Märkte durch. Ziel dieses Verfahrens ist nach der 
Feststellung, ob auf dem jeweils relevanten Markt ein 
oder mehrere Unternehmen über beträchtliche 
Marktmacht verfügen oder aber effektiver Wettbewerb 
gegeben ist, die Aufhebung, Beibehaltung, Änderung 
oder Auferlegung von spezifischen Verpflichtungen. 

(2) Gelangt die Regulierungsbehörde in diesem 
Verfahren zur Feststellung, dass auf dem relevanten 
Markt ein oder mehrere Unternehmen über 
beträchtliche Marktmacht verfügen und somit kein 
effektiver Wettbewerb besteht, hat sie diesem oder 
diesen Unternehmen geeignete spezifische 
Verpflichtungen nach §§ 38 bis 46 oder nach § 47 Abs. 
1 aufzuerlegen. Bereits bestehende spezifische 
Verpflichtungen für Unternehmen werden, sofern sie 
den relevanten Markt betreffen, von der 
Regulierungsbehörde nach Maßgabe der Ergebnisse 
des Verfahrens unter Berücksichtigung der 
Regulierungsziele geändert oder neuerlich auferlegt. 

(3) Stellt die Regulierungsbehörde auf Grund des 
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Verfahrens fest, dass auf dem relevanten Markt 
effektiver Wettbewerb besteht und somit kein 
Unternehmen über beträchtliche Marktmarkt verfügt, 
darf sie - mit Ausnahme von § 47 Abs. 2 - keine 
Verpflichtungen gemäß Abs. 2 auferlegen; diesfalls 
wird das Verfahren hinsichtlich dieses Marktes durch 
Beschluss der Regulierungsbehörde formlos eingestellt 
und dieser Beschluss veröffentlicht. Soweit für 
Unternehmen noch spezifische Verpflichtungen auf 
diesem Markt bestehen, werden diese mit Bescheid 
aufgehoben. In diesem Bescheid ist auch eine 
angemessene, sechs Monate nicht übersteigende Frist 
festzusetzen, die den Wirksamkeitsbeginn der 
Aufhebung festlegt. 

(4) Im Falle länderübergreifender Märkte, die 
durch Entscheidung der Europäischen Kommission 
festgelegt wurden, führen die betreffenden nationalen 
Regulierungsbehörden die Marktanalyse in enger 
Abstimmung und unter Berücksichtigung der 
Leitlinien zur Marktanalyse und zur Bewertung 
beträchtlicher Marktmacht durch und stellen 
einvernehmlich fest, ob ein oder mehrere Unternehmen 
über beträchtliche Marktmacht verfügen oder aber 
effektiver Wettbewerb gegeben ist. Die Absätze 1, 2, 3 
und 5 sind sinngemäß anzuwenden. 
 

(5) Parteistellung in diesem Verfahren hat nur das 
Unternehmen, dem gegenüber spezifische 
Verpflichtungen auferlegt, abgeändert oder 
aufgehoben werden. Dem Kartellgericht, dem 
Kartellobergericht, dem Bundeskartellanwalt sowie der 
Bundeswettbewerbsbehörde ist im Rahmen dieses 
Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 

(5) Parteistellung in diesem Verfahren hat nur das 
Unternehmen, dem gegenüber spezifische 
Verpflichtungen auferlegt, abgeändert oder 
aufgehoben werden. Dem Kartellgericht, dem 
Kartellobergericht sowie der 
Bundeswettbewerbsbehörde ist im Rahmen dieses 
Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 

…… …… 
Zusammenarbeit mit anderen Behörden Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
§ 126. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr 

übertragenen Aufgaben erforderlich ist, ist die 
Regulierungsbehörde berechtigt, dem Kartellgericht, 
dem Kartellobergericht, dem Bundeskartellanwalt, der 
Bundeswettbewerbsbehörde, der Europäischen 
Kommission und den Regulierungsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten die Informationen zur Kenntnis zu 
bringen und Unterlagen zu übermitteln, die diese zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in Fragen von gemeinsamem 
Interesse benötigen. 
 

§ 126. (1) Soweit es zur Erfüllung der ihr 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist, ist die 
Regulierungsbehörde berechtigt, dem Kartellgericht, 
dem Kartellobergericht, der 
Bundeswettbewerbsbehörde, der Europäischen 
Kommission und den Regulierungsbehörden anderer 
Mitgliedstaaten die Informationen zur Kenntnis zu 
bringen und Unterlagen zu übermitteln, die diese zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in Fragen von gemeinsamem 
Interesse benötigen. 
 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 
§ 137. §§ 1, 37, 107 und 109 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 133/2005 treten mit 1. 
März 2006 in Kraft. 
 

§ 137. (1) §§ 1, 37, 107 und 109 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 133/2005 treten mit 1. 
März 2006 in Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2007 tritt am 1. Juli 
2007 in Kraft. 
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